
Ein Treffer reicht 
Das Oberlandesgericht München (OLG) entschied: 
Nach einer gelungenen künstlichen Befruchtung muss die private
Krankenversicherung später nicht für weitere Babywünsche zahlen. 
Durch die Geburt eines Kindes wurde die Kinderlosigkeit behoben,
so die Richter am Oberlandesgericht München. 
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